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B e r u f s f e l d  V e r k e h r s w e g b a u  

W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n e n  z u  d e n  e i d g .  B e r u f s p r ü f u n g e n  2 0 2 6  
S t r a s s e n b a u -  u n d  G r u n d b a u - P o l i e r / i n  
 
Am Montag, 21. und Dienstag, 22. September 2026 finden im Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ die eidg. 
Berufsprüfungen Strassenbau-Polier/in und Grundbau-Polier/in in deutscher Sprache statt. 

1 Rechtliche Grundlagen 

Als verbindliche rechtliche Grundlagen dienen 1.) die Prüfungsordnung und 2.) die dazugehörende Wegleitung. 
Beide Dokumente stehen unter https://infra-suisse.ch/polier zur Verfügung. Die wichtigsten Informationen aus 
diesen Dokumenten sind hier kurz zusammengefasst. Dieses Dokument ersetzt die erwähnten Grundlagen je-
doch nicht.  

2 Zulassung zur Prüfung 

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer die folgenden Nachweise erbringt: 

a) Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ (oder einen mindestens gleichwertigen Ausweis) und mindestens 3 Jahre 
(36 Monate) Berufspraxis im Verkehrswegbau nach Erwerb des EFZ; 

oder 

Eidg. Berufsattest EBA (oder einen mindestens gleichwertigen Ausweis) und mindestens 5 Jahre (60 
Monate) Berufspraxis im Verkehrswegbau nach Erwerb des EBA 

und 

b) die erforderlichen Modulabschlüsse: AP 1-4 und  

- für Strassenbau-Poliere SBP 1-5 

- für Grundbau-Poliere GBP 1-5 

und 

c) einen Abschluss als Vorarbeiter/in im Bauhauptgewerbe. 

Die Anmeldung muss vollständig sein (siehe Ziff. 3 «Anmeldung zur Prüfung»). 

Wer zur Prüfung zugelassen wird, entscheidet die Kommission für Qualitätssicherung im Verkehrswegbau 
(QSK). Ihr Entscheid wird der Kandidatin oder dem Kandidaten per Post mitgeteilt. 

Nicht zugelassen zur Prüfung wird, wer 

− bei der Anmeldung bewusst falsche Angaben macht, 
− die QSK zu täuschen versucht, 
− die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht bezahlt. 

3 Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung ist bis spätestens am 23. April 2026 online unter  
https://infra-suisse.ch/polier einzureichen. Der Eingang der Anmeldung  
wird mit einem automatischen E-Mail bestätigt. 

 

Es liegt in der alleinigen Verantwortung der Kandidatin oder des Kandidaten, dass die Anmeldung vor dem 
Anmeldeschluss eingereicht wird. Wenn der Arbeitgeber die Anmeldung macht, empfiehlt es sich, dies vor 
dem Anmeldeschluss zu prüfen. Es gibt keine entschuldbaren Gründe für eine verspätete Anmeldung. Wer 
die Anmeldung verpasst, kann die Prüfung beim nächstmöglichen Termin ablegen. 

 

https://infra-suisse.ch/polier
https://infra-suisse.ch/polier
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Mit der Anmeldung sind gut lesbare Scans von folgenden Dokumenten einzureichen: 

1. Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ oder Eidgenössisches Berufsattest EBA 

2. Abschluss-Diplom Vorarbeiter (im Bauhauptgewerbe) 

3. Nachweis der Modulabschlüsse AP1-4 und Strassenbau-Poliere SBP1-5, Grundbau-Poliere GBP 1-5. Sind 
zum Zeitpunkt der Anmeldung einzelne Module noch nicht erfolgreich abgeschlossen, muss man sich 
trotzdem fristgerecht anmelden. Die Anmeldung gilt unter Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der 
Module.  

Die noch fehlenden Module sind bis spätestens 29. Mai 2026 unaufgefordert nachzuliefern. Muss ein 
Modul repetiert werden gilt die Frist bis 18. Juni 2026. 

4. Identitätskarte (Vorderseite und Rückseite) oder Pass 

5. Arbeitsbestätigungen und/oder Arbeitszeugnisse für alle Tätigkeiten seit dem Lehrabschluss. 

− Bei unselbständig Erwerbenden (Angestellten) müssen jeweils die folgenden Informationen ent-
halten sein: Eintrittsdatum, Funktion, eventuell Beförderungsdaten und (allfälliges) Austrittsdatum. 

− Selbständig Erwerbende legen für die entsprechende Periode einen Auszug aus dem Handelsre-
gister oder eine Bestätigung der Gemeindekanzlei über ihre Tätigkeit als selbständig Erwerbende 
bei. 

4 Abmeldung von der Prüfung 

Kandidierende können ihre Anmeldung bis 4 Wochen vor Beginn der Abschlussprüfung zurückziehen. Später 
ist ein Rücktritt nur möglich, wenn ein entschuldbarer Grund vorliegt. Als entschuldbare Gründe gelten nur: 

− unvorhergesehener Militär-, Zivilschutz- oder Zivildienst; 
− Krankheit oder Unfall; 
− Mutterschaft; 
− Todesfall im engeren Umfeld. 

Der Rücktritt muss Infra Suisse per Brief oder E-Mail unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Der Grund 
muss belegt werden (z.B. mit einem Arztzeugnis). 

Wenn jemand ohne Abmeldung nicht an der Prüfung erscheint, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Die Prü-
fung wird als erfolgloser Versuch gezählt. 

5 Kosten 

Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 1’200.- zzgl. MWST. Für Repetenten gilt der gleiche Betrag. 

Die Prüfungsgebühr wird mit dem Zulassungsentscheid in Rechnung gestellt und ist innert 30 Tagen, in jedem 
Fall jedoch vor dem Prüfungstermin zu begleichen. Wird die Prüfungsgebühr nicht fristgerecht überwiesen, ist 
die Prüfungsanmeldung nicht gültig. 

Es liegt in der alleinigen Verantwortung der Kandidatin oder des Kandidaten, dass die Prüfungsgebühr 
fristgerecht bezahlt wird. Wenn der Arbeitgeber die Kosten übernimmt, empfiehlt es sich, die Zahlung be-
stätigen zu lassen. 

Wer die Prüfung nicht besteht, hat keinen Anspruch auf eine Rückerstattung der Gebühr. 

Die Kosten für Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung während der Abschlussprüfung gehen zulas-
ten der Kandidierenden. 

Der Parifonds Bau entschädigt die Teilnahme an der eidg. Berufsprüfung. Für mehr Informationen wenden Sie 
sich bitte direkt an den Parifonds Bau. 

 

https://www.consimo.ch/de/parifonds-bau/
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6 Ablauf der Prüfung 

Die Prüfung dauert total 4 ¾ Stunden. Sie umfasst die folgenden vier Teile: 

− Geleitete Fallarbeit 1  (schriftlich, 90 Minuten) 
− Geleitete Fallarbeit 2  (schriftlich, 120 Minuten) 
− Kleine Fallbeschreibung  (schriftlich, 30 Minuten) 
− Erfolgskritische Situationen  (mündlich, 45 Minuten) 

Die Prüfung beginnt mit der «Geleiteten Fallarbeit 2». Dann folgt die «Geleitete Fallarbeit 1» und die «Kleine 
Fallbeschreibung». Die «Erfolgskritischen Situationen» werden mündlich geprüft. 

7 Ausschluss von der Prüfung 

Von der Abschlussprüfung ausgeschlossen wird, wer 

− an der Prüfung unzulässige Hilfsmittel verwendet; 
− die Prüfungsdisziplin grob verletzt; 
− die Expertinnen und Experten zu täuschen versucht. 

8 Prüfung bestanden oder nicht bestanden 

Die Prüfung ist bestanden, wenn alle drei folgenden Bedingungen erfüllt, sind: 

− die Gesamtnote (Durchschnitt der vier Prüfungsteilnoten) beträgt mindestens 4.0 
− maximal eine Prüfungsteilnote liegt unter 4.0 
− keine Prüfungsteilnote liegt unter 3.0. 

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält den Eidgenössischen Fachausweis. 

Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat: 

− sich nicht rechtzeitig von der Prüfung abmeldet; 
− ohne entschuldbaren Grund nicht zur Prüfung antritt; 
− ohne entschuldbaren Grund nach Beginn der Prüfung zurücktritt; 
− von der Prüfung ausgeschlossen werden muss. 

9 Prüfung wiederholen 

Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann die Prüfung zweimal wiederholen. Man hat also insgesamt drei Ver-
suche. 

Wiederholt werden müssen diejenigen Prüfungsteile, die mit einer ungenügenden Note abgeschlossen wurden. 
Wer die Prüfung wiederholen will, muss sich erneut mit sämtlichen Beilagen zur Prüfung anmelden. 

10 Kontakt 

Infra Suisse 
Weinbergstrasse 49 
Postfach 
8042 Zürich 
+41 58 360 77 77  

 

tel:+41583607771
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